
Baurmann, Michael, Der Markt der 'lUgend. Recht und Moral in der liberalen Ge-
sellschaft. Eine soziologische Untersuchung (Die Einheit der Gesellschaftswissen-
schaften, Bd. 91). Tübingen 1996, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). XIX, 681 S.

"Die freien Einrichtungen (...) erinnern jeden Bürger beständig und in unzähligen
Formen daran, daß er in Gesellschaft lebt. Sie lenken seinen Geist immerzu auf die-
sen Gedanken, daß Pflicht wie Vorteil den Menschen gebieten, sich ihren Mitmen-
schen nützlich zu erweisen; und weil er keinen besonderen Grund sieht, sie zu hassen,
insofern er weder jemals ihr Sklave noch ihr Herr ist, neigt sein Herz leicht zum
Wohlwollen. Man befaßt sich mit dem öffentlichen Wohl zuerst notgedrungen, dann
aus freien Stücken; was Überlegung war, wird Instinkt, und durch stetes Arbeiten für
das Wohl seiner Mitbürger nimmt man schließlich die Gewohnheit und die Neigung
an, ihnen zu dienen. "

Diese Sätze aus Tocquevilles "Über die Demokratie in Amerika" könnten als Motto
über Michael Baurmanns - um es gleich zu sagen: hervorragender - Habilitations-
schrift stehen, die die zentrale Hintergrundannahme der zeitgenössischen Liberalis-
mus-Kritik untersucht: Freiheitliche Gemeinwesen, die durch interessengeleitetes
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Handeln ihrer Mitglieder geprägt sind, untergraben die für ihren Bestand notwen-
dige ,moralische Orientierung und zerstören sich damit letztlich selbst. Verf. gelangt
in seiner rechts soziologischen Analyse der zentralen Strukturelemente einer rechts-
staatlichen Normenordnung (Teil I), die methodologisch den Prämissen eines
- modifizierten - ökonomischen Ansatzes verpflichtet ist, zu dem Ergebnis, daß die
liberale Ordnung zwar einen "Moralbedarf" besitzt (Teil II), aber gute Aussichten
dafür bestehen, daß sie diesen Bedarf durch die Entwicklung eines "Marktes der
Tugend" decken kann (Teil III).

Die liberale Position kennzeichnet Verf. einleitend durch drei Annahmen (S. 4 ff.):

Die Verfolgung subjektiver Interessen fördere im Ergebnis (1) in ökonomischer Hin-
sicht das öffentliche Wohl, (2) in politischer Hinsicht eine rechtsstaatliche Bindung
der Herrschaft und (3) in moralischer Hinsicht eine Zivilisierung der Mitglieder einer
liberalen Ordnung. Diese traditionelle "Vision des Liberalismus", das Gemeinwesen
könne allein auf rationale Interessenverfolgung gegründet werden, sei in allen Punk-
ten kritisiert worden; eine Schlüsselstellung nehme dabei die "interne " Kritik ein,
nach der eine liberale Marktgesellschaft auf eine moralische Orientierung ihrer Mit-
glieder angewiesen sei, diese aber nicht hervorbringen könne (S. 12 ff.). Verf. unter-
sucht diese Behauptung, die nach seiner Einschätzung häufig mit - dem Verf. unsym-
pathischen - Forden.mgen nach einer religiösen und weltanschaulichen Restauration
verbunden ist, exemplarisch anhand des Rechts- und Verfassungsstaates als einer
nicht nur charakteristischen, sondern auch unbestrittenen Errungenschaft liberaler
Ordnungen (S. 30ff.).

Dazu wird in Teil I der Arbeit zunächst dargelegt, in welchem Sinne das Recht im
allgemeinen (1. Kap.) und der Rechtsstaat im besonderen (Kap. 2) Gegenstände der
soziologischen Analyse sind. Verf. begreift die Rechtsordnung in soziologischer Hin-
sicht nicht als gesellschaftliche Praxis der Verhängung von Sanktionen; ihr Charak-
teristikum sei vielmehr, daß sie sich inhaltlich auf die Ausübung von Zwang beziehe,
indem sie diesen Vorgang einer Normenordnung unterwerfe. Eine spezifisch rechts-
staatliche Normenordnung zeichne sich dabei zum einen dadurch aus, daß sie ein
Normensystem bilde, in dem die Übertragung von Machtpositionen durch Ermäch-
tigungsnormen eine wesentliche Rolle spiele. Die Machtbasis der gesamten Rechts-
ordnung sei dagegen "notwendig außerrechtlicher, rein gesellschaftlicher Natur"
(S. 75 ff.). Zum anderen lassen sich nach Verf. einige für eine freiheitliche Sicherheits-
und Friedensordnung typische Institutionen identifizieren; zu diesen gehören das
Gewaltmonopol der Rechtsordnung, Verfassungsstaatlichkeit im materiellen Sinne
- d. h. die rechtliche Begrenzung der staatlichen Machtausübung -, die Gewalten-
teilung, die Grundrechte und der bürokratische Charakter des staatlichen Zwangs-
apparates (S. 91 ff.).

Verf. entnimmt bereits dieser Beschreibung die Erkenntnis, daß der Rechtsstaat
ein unwahrscheinliches, vielleicht sogar "paradoxes" Phänomen sei: Denn einerseits
entmachte der Rechtsstaat den Bürger durch das staatliche Gewaltmonopol, ande-
rerseits solle aber die Ausübung dieser Macht im Interesse der Bürger durch Normen
begrenzt werden (S. 113 ff.). Aus soziologischer Sicht müsse daher erklärt werden,
was die "Mitglieder des Rechtsstabes" dazu motiviert, ihre Machtbefugnisse nicht zu
ihrem persönlichen Vorteil zu mißbrauchen, sondern sich an den Rechtsnormen zu
orientieren. Zwei Alternativen stünden grundsätzlich zur Verfügung. Man könnte
unterstellen, daß die Adressaten des Rechts gegenüber diesem einen "internen
Standpunkt" einnehmen, d. h. den rechtlichen Ge- und Verboten auch dann folgen,
wenn dies ihrem persönlichen Vorteil zuwiderläuft. Es stelle sich dann aber die Fra-
ge, ob dies mit den Prämissen des traditionellen liberalen Modells, nach dem die
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Mitglieder des Gemeinwesens ausschließlich ihren individuellen Vorteil suchen, noch
vereinbar ist.

Verf. überprüft daher in Teil II seiner Arbeit zunächst einen anderen Ansatz: die
Erklärung der Entstehung und Existenz rechtsstaatlicher Institutionen durch das
Verhaltensmodell des "Homo oeconomicus " , wie es dem modernen ökonomischen
Ansatz in den Sozialwissenschaften zugrunde liegt. In ausführlichen und subtilen
Diskussionen gelangt Verf. zu dem Ergebnis, daß dieser Ansatz zwar die Entstehung
einer staatlichen Zentralgewalt und den Wunsch der Bürger nach einer rechtsstaatli-
chen Zähmung dieser Gewalt erklären, jedoch - sehr grob zusammengefaßt - auf-
grund der Kluft zwischen individueller und kollektiver Rationalität nicht die Frage
beantworten könne, wie es möglich ist, daß sich dieser Wunsch unter den Bedingun-
gen einer rein interessendominierten Welt tatsächlich durchsetzt. Obwohl Verf. der
Ansicht ist, die ökonomische Theorie der sozialen Ordnung lasse sich zumindest in
ihrer reinen Form aufgrund dieses Erklärungsdefizits nicht retten, will er nicht um-
standslos zu dem konkurrierenden sozialwissenschaftlichen Modell des "homo socio-
logicus" zurückkehren, das Normbefolgung als Ergebnis internalisierter Wertvorstel-
lungen begreift. Vielmehr wird in Teil III der Arbeit - und hier vor allem dürfte ihre
Originalität liegen - eine ausgefeilte Zwischenposition entwickelt, die einerseits zu-
läßt, daß die Normadressaten einen "internen Standpunkt" gegenüber den Rechts-
normen einnehmen - also nicht in jedem Einzelfall ihr normkonformes oder -ab-
weichendes Verhalten von ihren subjektiven Interessen abhängig machen -, anderer-
seits aber darauf besteht, daß die Entwicklung eines derartigen internen Stand-
punkts selbst wiederum als Ergebnis interessengeleiteten HandeIns erklärt werden
muß. .

Verf. erweitert zu diesem Zweck zunächst Max Webers fundamentale Unterschei-
dung von zweckrationalem und wertrationalem Handeln, indem er in einer
außerordentlich luziden Passage (S. 283 ff.) nachweist, daß in Webers Typologie zwei
unterschiedliche Handlungsmerkmale eine verwirrende Verbindung eingegangen
sind: zum einen die Entscheidungsregeln (folgenorientiert oder normgebunden?), zum
anderen die Gründe einer Handlung (subjektiver Nutzen oder ideelle Werte?). Man
erkennt nun, daß Webers Modell auch die Möglichkeit eines HandeIns zuläßt, dessen
Normbindung unter dem Gesichtspunkt individueller Nutzenverfolgung rational be-
gründet sein kann. Wer auf diese Weise handelt, ist - anders als der "homo oeconomi-
cus" - nicht mehr ein nur situativer, sondern ein dispositioneller Nutzenmaximierer
(S. 324 ff.). Da er aber nach wie vor ein Nutzenmaximierer bleibt, muß geklärt wer-
den, wie sich die Entwicklung derartiger Normbefolgungsdispositionen - oder wie
man auch sagen kann: 'lUgenden - als letztlich wiederum interessengeleiteter Vor-
gang rekonstruieren läßt (S. 310 ff.).

Eine zentrale Rolle spielt dabei für Verf. der Umstand, daß in freiheitlich verfaßten
Gesellschaften kooperative soziale Beziehungen entstehen werden, die nur funktio-
nieren, wenn die Beteiligten ihre Aufgaben im großen und ganzen freiwillig erfüllen.
Daher wird in derartigen "Unternehmen" ein Reputationsmechanismus wirksam, der
die Ausbildung von 'lUgenden belohnt. Verf. beschreibt diesen Vorgang der Normen-
generierung detailliert (S. 345 ff.) und präzisiert seine These in Auseinandersetzung
mit zwei naheliegenden Einwänden: Zunächst läßt sich gegen den Einwand, der ein-
zelne könne den Reputationsmechanismus leerlaufen lassen, indem er 'lUgendhaftig-
keit nur vortäuscht, plausibel vorbringen, daß sich diese Strategie auf Dauer nicht
rechnet: Sie ist nicht nur mit zu hohen Risiken verbunden, sondern zerstört letztlich
auch die persönliche Integrität, weil sie keine authentischen interpersonalen Bezie-
hungen zuläßt (S. 409 ff.). Schwerer wiegt dagegen der Verdacht, daß der beschriebe-
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